
 

 

10 – PUNKTE – REGELN im Kleingartenverein 

 

1.  Wasserauf – bzw. Abdrehen immer zur jährlichen Zeitumstellung 

2.  Ruhezeiten vom 01.04. bis 31.10.: Mo-Fr   13-15 Uhr und 19-8 Uhr 

                                    Sa        12-14 Uhr und ab 16 Uhr 

             So und Feiertags Ruhetag  

3.  Leistung Gemeinnütziger Stunden im Verein oder ersatzweise 10                           

 Euro/Stunde 

4.  Pflichten der Neumitglieder: Erscheinen zur 1. Mitgliederversammlung 

         Zustimmung eines SEPA-Mandates 

5.  Strom- und Wasserzähler zwischen 31.12.-31.01. selbständig ablesen  

 und abgeben 

6.  Kündigung bis 31.07. des lft. Gartenjahres 

7.  bei Kündigung: Erstellung eines kostenpflichtigen Wertermittlungs-

 protokolls 

     Bei Nicht Neuverpachtung innerhalb von 2 Jahren – kompletter Rückbau 

     (Schaffen  einer „grünen Scholle“) 

     Ab Kündigung bis Neuverpachtung zählt beitragspflichtiger Pflegevertrag 

8.  Bei Missachtung der Zahlungsfristen – Einleitung rechtlicher Schritte und 

 Garten wird für Pächter unzugänglich gemacht. 

9. Parken auf Grünflächen und Wegen verboten 

10.  Jeder Neupächter hat eine Kaution von 200€ zu hinterlegen, diese werden 

 bei ordentlicher Kündigung und Abgabe bzw. Neuverpachtung des 

 Gartens wieder ausgezahlt 


